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Quartierplan Bautacher Süd - Genehmigung der
Revision «Ordnung der Rechtsverhältnisse»
betreffend Dienstbarkeit F7

(Wiedererwägung in Sachen Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft Gütschstrasse 47)

Gemeinde Maur

Lage Ortsteil Binz

Massgebende - Dokument «Ordnung der Rechtsverhältnisse», Revision betreffend Dienstbarkeit F7 (Zif-
Unterlagen fer 3.2, Seite 1 7), Datum 25. Mai 2020 / rev. 19. August 2021

Gemeinderatsbeschluss vom 4. Oktober 2021

Sachverhalt
Anfass der Mit Beschluss vom 15. Juni 2020 setzte der Gemeinderat den Quartierplan Bautacher Süd

wiedererwägung fest, welcher am 3. März 2021 von der Baudirektion mit BDV Nr. 0942/20 genehmigt
wurde.

Die Regelung des zugunsten der Öffentlichkeit eingeräumten FUSS- und Fahrwegrechts
(auf Velos beschränkt) auf der Zusatz-Breite von 0.25 m entlang des Grundstücks Nr. 23
(Kat.-Nr. 8897, (alt Kat.-Nr. 7875) mittels Dienstbarkeit F7 blieb unbestritten. Die festge-
legte Kostenlast sowie Haftungsbeteiligung wurden vom belasteten Grundeigentümer
(Stockwerkeigentümergemeinschaft Gütschstrasse 47) mit Rekurs beim Baurekursgericht
des Kantons Zürich angefochten (R3.2021 .00119). Mit der Wiedererwägung soll eine
sachgerechte und gerechtfertigte Kostenlast und Haftungsregelung, vollumfänglich zulas-
ten der Berechtigten, für die dienstbarkeitsbelastete Fläche herbeigeführt werden.

Festsetzungsbeschiuss Der Wiedererwägungsbeschluss des Gemeinderats Maur über die Anpassung der
Dienstbarkeit F7 erfolgte am 4. Oktober 2021.

Beizugsgebiet Das Beizugsgebiet des Quartierptans wird im Norden durch die Zürichstrasse (Staats-
strasse) und den Zufahrtsweg Kat.-Nr. 8224, im Osten und Süden durch die Bauzonen-
grenze und im Westen durch die Gütschstrasse und den Jörentobetbach (öffentliches
Gewässer Nr. 3.0) begrenzt. Das Beizugsgebiet liegt im Einzugsbereich des Generellen
Entwässerungsplanes (GEP) sowie innerhalb der Bauzonen gemäss geltendem Zonenplan
der Gemeinde Maur.
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Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung der Mit einer Bankettsicherung von 0.25 m mittels Dienstbarkeit (F7) wird die erforderliche

vorläge Wegbreite des Rad- und Fussweges entlang des Jörentobelbachs auf dem Grundstück
Kat.-Nr. 8897 (alt Kat.-Nr. 7875) gesichert. Dies blieb unbestritten. Der bauliche und
betriebliche Unterhalt, die Erneuerung sowie die Haftung aus der dienstbarkeitsbelaste-
ten Fläche obliegt gemäss der Ordnung der Rechtsverhältnisse vom 25. Mai 2020
(S. 17) der Berechtigten (Gemeinde Maur) und dem betasteten Eigentümer (Stockwer-
keigentümergemeinschaft Gütschstrasse 47) zu gleichen Teilen. Die hälftige Kostentei-
lung ist vorliegend nicht sachgerecht und nicht gerechtfertigt. Es handelt sich um ein re-
daktionelles Versehen. Die Kostentast und Haftung ist votlumfänglich von der Berech-
tigten (Gemeinde Maur) zu tragen.

^ Die Korrektur des redaktionellen Versehens ist nachvollziehbar und begründet. Die wei-
teren Festlegungen des mit Gemeinderatsbeschlüssen vom 15.Juni und 16. November
2020 festgesetzte und mit BDV Nr. 0942/20 am 3. März 2021 von der Baudirektion des
Kantons Zürich genehmigte Quartierplandossier bleiben von derWiedererwägung un-
berührt.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und kann ge-
nehmigt werden (§ 5 PBG).

Den beteiligten und betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern steht der
Rekurs offen (§§ 338a f. PBG).

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese Ver-
fügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

I. Die vom Gemeinderat Maur mit Beschluss vom 4. Oktober 2021 festgesetzte
Wiedererwägung der Dienstbarkeit F7 im Quartierplan Bautacher Süd wird ge-
nehmigt.

II. Für diese Verfügung werden folgende Gebühren nach Aufwand festgesetzt und
der Gemeindeverwaltung Maur, Zürichstrasse 8, 8124 Maur, z.Hd. des Quartier-
plan Verfahrens separat in Rechnung gestellt:
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lit. Gegen Dispositiv l und II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-
lung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zü-
rich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind
kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

IV. Der Gemeinderat Maur wird eingeladen
Dispositiv l zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittel-
belehrung zu veröffentlichen;

diese Verfügung mit dem Festsetzungsbeschluss und den Quartierplanakten
aufzulegen;

diese Verfügung mit dem Festsetzungsbeschluss und dem entsprechenden
Rechtsmittelhinweis den Quartierplan-Beteiligten schriftlich mitzuteilen;
Nach Rechtskraft des Quartierplans die Inkraftsetzung zu veröffentlichen, den
Beteiligten sowie dem Amt für Raumentwicklung (mit Beleg der Publikation und
Rechtskraftbescheinigung) schriftlich mitzuteilen.

V. Mitteilung an

Gemeinderat Maur (für sich und zuhanden der beteiligten Grundeigentümerin-
nen und Grundeigentümer unter Beilage von vier Dossiers)

Amt für Mobilität, Stab, Planverwaltung (unter Beilage eines Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

VERSENDET AM -3.MRZ.2022
für
lentwicklungRa

Für



Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Der Wiedererwägungsbeschluss des Gemeinderates und die Genehmigungsverfügung 
der Baudirektion Kanton Zürich liegen zusammen mit den Quartierplanunterlagen 
während 30 Tagen, d.h. vom 13. Mai 2022 bis 13. Juni 2022, bei der 
Gemeindeverwaltung Maur, Abteilung Hochbau und Planung, Zürichstrasse 8, 8124 
Maur, während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten zur Einsichtnahme auf.  
Gegen den Wiedererwägungsbeschluss des Gemeinderates und die 
Genehmigungsverfügung der Baudirektion Kanton Zürich kann innert 30 Tagen, von der 
Zustellung respektive vom Tag der öffentlichen Bekanntmachung (Publikation) an 
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss bzw. die 
angefochtene Verfügung sind beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Urteile des 
Baurekursgerichts sind kostenpflichtig. Die Kosten hat die im Verfahren unterliegende 
Partei zu tragen. 

Frist: 31 Tage 
Ablauf der Frist: 13.06.2022 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Maur - Hochbau und Planung 
Zürichstrasse 8  
8124 Maur



 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 26.08.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.08.2025 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001514 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Maur - Hochbau und Planung, Zürichstrasse 8, 8124 Maur

Quartierplan Bautacher Süd, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8124 Maur  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Mit Beschluss Nr. 107 vom 15. Juni 2020 hat der Gemeinderat Maur den Quartierplan 
Bautacher Süd festgesetzt. Mit der Verfügung des Amtes für Raumentwicklung Nr. 0942 
/ 20 vom 3. März 2021 hat die Baudirektion Kanton Zürich den festgesetzten 
Quartierplan genehmigt. 

Der Wiedererwägungsbeschluss des Gemeinderats Maur über die Anpassung der 
Dienstbarkeit F7 betreffend Kostenlast sowie Haftungsbeteiligung erfolgte am 4. 
Oktober 2021. Mit der Verfügung des Amtes für Raumentwicklung Nr. 1160 / 21 vom 3. 
März 2022 hat die Baudirektion Kanton Zürich die festgesetzte Wiedererwägung 
genehmigt. 

Die Entscheide wurden am 13. Mai 2022 samt Rechtsmittelbelehrung veröffentlicht. 

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des Kantons Zürich vom 14. Juli 
2022 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Der Quartierplan Bautacher Süd tritt am Tag 
nach der Publikation in Kraft. 

Der Gemeinderat Maur 

Beschluss-/Verfügungsdatum: 15.06.2020 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Maur - Hochbau und Planung 
Zürichstrasse 8  
8124 Maur
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